
 
Ordentliche Hauptversammlung der  
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft  
Aktiengesellschaft in München  
 
am Mittwoch, den 29. April 2020, 10.00 Uhr,  
die als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird 
 

Die Hauptversammlung wird gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl I, S. 570; 
„COVID-19-Maßnahmengesetz“) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend jeweils „Aktionäre“) sowie ihrer 
Bevollmächtigten abgehalten. 
 
Bitte beachten Sie, dass Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die virtuelle 
Hauptversammlung nicht vor Ort verfolgen können. 
 

Rechte und Möglichkeiten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127 AktG, § 1 Abs. 2 Nr. 3, 4 COVID-19-Maßnahmengesetz 
 
a) Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG:  
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen (letzteres entspricht derzeit 122.777 Aktien), 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen.  
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten. Für die Berechnung der Aktienbesitzzeit gilt § 70 AktG. 
Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem 
Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 
nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 
 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 
Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 14. April 2020, 
zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:  
 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
- Vorstand -  
Postfach 40 12 11 
80712 München 
 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG:  
Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge zu den Vorschlägen von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern übersenden. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen 
von Aktionären zur virtuellen Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an: 
 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 



GCL 1.4 – Hauptversammlung 
Postfach 40 12 11 
80712 München 
Telefax:  +49 89 38 91-7 22 55 
E-Mail:  shareholder@munichre.com 
 
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu den Punkten 
dieser Tagesordnung, die bis spätestens am 14. April 2020 bei der oben genannten Adresse 
eingehen, werden wir einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu 
machender Begründungen im Internet unter www.munichre.com/hv veröffentlichen. Dort 
finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.  
 
Wichtig: Aufgrund der Absage der mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. März 
2020 für den 29. April 2020 einberufenen Präsenz-Hauptversammlung der Gesellschaft im 
ICM – Internationales Congress Center, München, sind etwaige Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären zu den Punkten der Tagesordnung dieser abgesagten 
Präsenz-Hauptversammlung gegenstandslos. Daher müssen Aktionäre gemäß den 
vorstehenden Maßgaben Gegenanträge oder Wahlvorschläge zu den Punkten der 
Tagesordnung der virtuellen Hauptversammlung (erneut) übermitteln. 
 
c) Fragemöglichkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz:  
 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, ausgenommen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, 
haben eine Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 
COVID-19-Maßnahmengesetz. Die Fragemöglichkeit besteht nur für Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten, die sich gemäß den in dem separaten Dokument „Weitere Angaben und 
Hinweise“ unter der Überschrift „Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts im 
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung“ enthaltenen Vorgaben zur virtuellen 
Hauptversammlung angemeldet haben. 
 
Fragen können ausschließlich elektronisch unter www.munichre.com/register bis zum 
27. April 2020, 12.00 Uhr eingereicht werden. Für die elektronische Einreichung von Fragen 
verwenden Aktionäre, die bereits im Aktionärsportal registriert sind, ihre Aktionärsnummer und 
ihr persönlich vergebenes Passwort. Alle übrigen im Aktienregister eingetragenen Aktionäre 
erhalten ihre Zugangsdaten und ein Initialpasswort mit dem Einladungsschreiben zur virtuellen 
Hauptversammlung per Post zugesandt. Bevollmächtige verwenden für Einreichung von 
Fragen unter www.munichre.com/register die erhaltene Zugangsnummer und das dazu 
gehörende Passwort. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns vorbehalten müssen, 
Fragen zusammenzufassen und im Interesse aller Aktionäre Fragen zur Beantwortung 
auszuwählen.  
 
d) Möglichkeit zum Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz: 
 
Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigte ausgeübt haben, 
können – persönlich oder durch Bevollmächtigte – während der Dauer der virtuellen 
Hauptversammlung unter www.munichre.com/register mit den genannten Zugangsdaten 
abweichend von § 245 Nummer 1 AktG Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen 
Hauptversammlung einlegen, ohne dass sie physisch in der Hauptversammlung erscheinen. 
 
München, im April 2020 
 
Der Vorstand 
 

http://www.munichre.com/register

